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I.  Systematische Stellung: BGH: Mord, § 211 StGB, als selbstständiger Tatbestand 
h.M.:  Mord, § 211 StGB, als Qualifikation des Totschlags, § 212 StGB (vgl. Arbeitsblatt Examinatorium BT Nr. 36: 
„Verhältnis Mord (§ 211) -Totschlag (§ 212)“) 

 
II.  Einschränkung des Mordtatbestandes: eine verfassungsrechtlich gebotene Einschränkung wird auf drei verschiedenen Wegen diskutiert: 

–  Einschränkende Auslegung der einzelnen Mordmerkmale (z.B. bei der Heimtücke) 
–  Ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal der besonderen Verwerflichkeit als Korrektiv (negative Typenkorrektur) 
–  Rechtsfolgenlösung des BGH: Schuldspruch wegen Mordes aber Strafmilderung nach § 49 I StGB 
 

III.  Allgemeines zu den Mordmerkmalen  
1.  Erste und dritte Gruppe als subjektive Merkmale – Prüfung im subjektiven Tatbestand (= Verwerflichkeit des Beweggrundes) 
 (str., nach a.M. sind sie spezielle Schuldmerkmale und somit in der Schuld zu prüfen). 
 Diese Merkmale sind gleichzeitig besondere persönliche Merkmale i.S.d. § 28 StGB (nach a.M.: § 29 StGB). 
2.  Zweite Gruppe als objektive Merkmale – Prüfung im objektiven Tatbestand (Verwerflichkeit der Art und Weise der Tatbegehung) 

 
IV. Die einzelnen Mordmerkmale 

1.   Mordlust: Tötung, die ausschließlich dadurch motiviert ist, dass der Täter Freude am Töten empfindet, sei es aus Mutwillen, aus Angebe-
rei, zum Zeitvertreib oder aus sportlichem Ehrgeiz. Einziger Zweck ist somit die Tötung eines Menschen als solche. 

2.  Befriedigung des Geschlechtstriebes: Tötung zur geschlechtlichen Befriedigung in, durch oder nach der Tötung (klassischer Fall: Lust-
mord). Es muss kein unmittelbar räumlich-zeitlicher Zusammenhang bestehen (vgl. „Kannibale von Rotenburg“). 

3.  Habgier: Steigerung des Erwerbssinnes auf ein ungewöhnliches, ungesundes und sittlich anstößiges Maß, wobei sowohl die Mehrung als 
auch die Erhaltung eigenen Vermögens bzw. die Vermeidung von Aufwendungen ein Motiv bilden kann (klassische Fälle: Auftragskiller“, 
Raubmord, Mord zur Erlangung einer Erbschaft oder der Ersparnis von Unterhalt). Bei einem Motivbündel muss die Habgier bewusstseins-
dominant sein. 

4.  (sonstige) niedrige Beweggründe: Motive, die nach allgemeiner sittlicher Anschauung verachtenswert sind, auf tiefster Stufe stehen und 
daher besonders verwerflich sind (Fallgruppen: Rachsucht, Neid, Rassenhass, Ausländerfeindlichkeit, besonderes Imponiergehabe). Aller-
dings muss sich der Täter dieser niedrigen Beweggründe auch bewusst sein, was insbes. bei Tätern fremder Kulturkreise oft problematisch 
ist. 

5.  Heimtücke: Bewusste Ausnutzung der auf Arglosigkeit beruhenden Wehrlosigkeit des Opfers in feindlicher Willensrichtung (nach der 
Mindermeinung: unter Ausnutzung einer besonderen Vertrauensstellung). 
– Arglosigkeit: Zustand, in dem sich das Opfer zum Zeitpunkt der Tat keines tätlichen Angriffs durch diesen konkreten Täter versieht. 

Klein(st)kindern und Besinnungslosen fehlt nach h.M. und BGH die Fähigkeit zum Argwohn. 
– Wehrlosigkeit: Zustand, in dem das Opfer bei Beginn des Angriffs infolge seiner Arglosigkeit in seiner Abwehrbereitschaft und seiner 

Abwehrfähigkeit stark eingeschränkt ist. 
– Beruhen: Die Wehrlosigkeit muss auf der Arglosigkeit beruhen, was z.B. bei einem schwer Betrunkenen problematisch ist; anderer-

seits soll ein Schlafender seine „Arglosigkeit mit in den Schlaf nehmen (str.)“. 
6.  Grausamkeit: Tötung, bei der dem Opfer in gefühlloser, unbarmherziger Gesinnung Schmerzen oder Qualen körperlicher oder seelischer 

Art zugefügt werden, die nach Stärke oder Dauer über das für die Tötung erforderliche Maß hinausgehen. 
7.  Gemeingefährliche Mittel: Mittel, dessen Wirkungsweise der Täter im konkreten Fall nicht beherrschen kann und dessen Einsatz geeignet 

ist, eine allgemeine Lebensgefahr für eine unbestimmte Anzahl anderer Personen entstehen zu lassen (z. B.: Brandstiftung, Explosivmittel, 
Essensvergiftung in Gemeinschaftsküche). 

8.  Ermöglichungsabsicht: Die Tötung muss Mittel zur Ermöglichung einer Straftat (nicht ausreichend: Ordnungswidrigkeit) sein und darf 
nicht nur eine Begleiterscheinung oder Folge des Vorgehens des Täters darstellen. 

9.  Verdeckungsabsicht: Die Tötung muss das Mittel der Verdeckung einer Straftat (nicht ausreichend: Ordnungswidrigkeit) sein und darf 
nicht nur eine Folge einer anderen Handlung darstellen. Verdeckungsabsicht kann auch vorliegen, wenn der Täter lediglich mit bedingtem 
Vorsatz handelt.  
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